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11.

13.

12.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen: Art und Maß (Geschosszahlen und GRZ) der baulichen Nutzung,
Bauweise

3.

1.5.4

Leitungstrassen: Alle geplanten Maßnahmen sind so durchzuführen, dass der Bestand, Betrieb und Unterhalt der unter- und
oberirdischen Anlagen nicht beeinträchtigt wird. Die nach den geltenden VDE-Vorschriften notwendigen Abstandsflächen
sind einzuhalten.

Niederschlagswasser: Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung sind nach dem ATV- Arbeitsblatt A 138 zu bemessen
und zu errichten. Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen Flächen, auf denen nicht mit
wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, ist vorrangig mittels Rückhaltung auf den einzelnen Baugrundstücken zu
versickern. Die Sickerfähigkeit des Bodens ist durch ein Baugrundgutachten nachzuweisen. Das gering verschmutzte
Niederschlagswasser von befestigten Flächen ist vorzugsweise breitflächig und über eine mindestens 30 cm mächtige
bewachsene Oberbodenzone zur Versickerung zu bringen. Aus Gründen des Grundwasserschutzes sollte, soweit dies
möglich ist, der Flächenversickerung der Vorzug vor der Schachtversickerung gegeben werden. Außerdem soll die
Eindringtiefe von Sickerschächten 5 m nicht überschreiten, wobei besonders darauf zu achten ist, dass
grundwasserschützende Deckschichten nicht durchstoßen werden. Abweichungen sind nur in begründeten Einzelfällen
zulässig. Unterirdische, zentrale Versickerungsanlagen, z. B. Rigolensysteme, sind nur nach geeigneter Vorreinigung
zulässig. . Notwendige Versickerungs- und Retentionsräume oder Vorbehandlungsanlagen sind auf den privaten
Grundstücken vorzuhalten.

Abwasser: Die Abwasserbeseitigung hat den allgemeinen Regeln der gültigen Entwässerungssatzung für
Niederschlagswasser der Gemeinde und für Schmutzwasser die Entwässerungssatzung nebst zusätzlichen Technischen
Bestimmungen des Abwasserverbandes Starnberger See zu entsprechen. Können diese Regeln nicht eingehalten werden,
ist eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen.

Altlasten und schädliche Bodenveränderungen: Sofern bei Erd- und Aushubarbeiten optische oder organoleptische
Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist
unverzüglich das Landratsamt Weilheim-Schongau, Bodenschutzbehörde, zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1
Bayerisches Bodenschutzgesetz) und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Die Dacheindeckung ist mit Ton- oder Betondachpfannen in ziegelroter Farbe auszubilden. Bei Gauben, Widerkehren,
Pultdächern, untergeordneten Bauteilen ist auch Blechdeckung zulässig. Für angebaute Wintergärten sind auch Glasdächer
zulässig.

Die Anbringung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dachflächen ist zulässig. Diese sind auf der Dachhaut aufliegend
oder in diese integriert anzubringen. Eine Aufständerung von Solar- und Photovoltaikanlagen ist im gesamten
Geltungsbereich unzulässig.

1.5.9

Die Höhe der Einfriedungen wird auf eine Höhe von max. 1,20 m beschränkt. Einfriedungen sind ohne geschlossenen Sockel so
auszuführen, dass sie in Bodennähe für Kleintiere durchgängig sind. Dazu ist ein Durchlass von 15 cm (Abstand Boden – Zaun)
vorzusehen. Gabionen sind als Einfriedung unzulässig.

Im Baugebiet sind als Dachformen nur Satteldächer mit einer Dachneigung zwischen 24°- 38° zulässig.
Auf den Fl.Nrn. 180, 837 und 177/1 sind Walm- oder Krüppelwalmdächer zulässig.
Für die Tankstelle auf Fl.Nr. 237 ist im Bereich der Zapfsäulen ein Flachdach zulässig.
Auf Fl.Nr. 832 ist ein Flachdach zulässig.

1.5.2

1.5 Gestaltungsvorschriften

Auszug aus der Digitalen Flurkarte mit Angabe von Flurgrenzen /-nummern sowie des Gebäudebestands
191

Gebäude, die dem Denkmalschutz unterliegen

4.

D

5.

1.5.5

Gelegentliche Lärm-, Staub und Geruchsbelästigungen durch ortsübliche landwirtschaftliche Nutzflächen sind hinzunehmen.

Die Seeshaupter Ortssatzung mit der Ortsgestaltungssatzung, der Baumschutzsatzung, der Satzung über Einfriedungen
sowie der Stellplatzsatzung sind im Geltungsbereich maßgebend.

6.

7.

8.

9.

10.

1.5.6

Doppelhäuser sind profilgleich (gleiche Haustiefe) auszubilden und müssen mit gleicher Dachneigung sowie Trauf- und
Firsthöhe versehen werden. Es ist nur eine einheitliche Gestaltung (Fenster, Fassadengestaltung, Oberflächenverkleidung)
zulässig.

Baudenkmäler: Für jede Art von Veränderungen an diesen Denkmä-lern und in ihrem Nähebereich gelten die
Bestimmungen der Art. 4−6 DSchG. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist bei allen Planungs-, Anzeige-,
Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 DSchG und bei allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren, von
denen Baudenkmäler/Ensembles unmittelbar oder in ihrem Nähebereich betroffen sind, zu beteiligen

14.

Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen:
Infolge von Starkregenereignissen können Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche
Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse
dauerhaft verhindert.
Eine Sockelhöhe von mind. 25 cm über der Fahrbahnoberkante wird empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren
sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden.

Alle Bauvorhaben sind gegen möglicher Weise auftretendes Hang-, Schicht- und Grundwasser zu sichern; Keller und
Lichtschächte sind wasserdicht auszubilden. Ggf. ist es aufgrund der Topographie und der Bodenverhältnisse erforderlich,
das Gebäude über eine oder zwei Stufen zu erschließen. Die Erkundung des Baugrundes obliegt den jeweiligen Bauherren.
Sollte während der Bauphase Grundwasser erschlossen werden, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. Art. 15 bzw. 70
BayWG bzw. § 8 WHG einzuholen.

Vorsorgender Bodenschutz: Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung
und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter Unterboden sind möglichst nach
den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwerten. Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden sind zu
schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst wieder seiner
Nutzung zuzuführen.
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geändert: 14.10.2025
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1. Art  der baulichen Nutzung, Baugrenzen, Gestaltung

1.1.1

1.3

1.3.2

1.3.1

Verbindliche Maße, Angabe in Meter7,00

1.3.3

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.
Nicht zulässig sind Vergnügungsstätten.
Nur auf Fl.Nr. 237 ist eine Tankstelle zulässig.

Art der baulichen Nutzung1.1

Fläche für Gemeinbedarf - Kirche

Grenze der überbaubaren Grundstücksflächen Baugrenze
Hauptgebäude dürfen nur innerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten Bauräume errichtet werden.

Baugrenzen, Bauweise, Abstandsflächen, Bemaßung, Firstrichtung

3. Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze

2. Verkehrsflächen

öffentliche Verkehrsfläche2.1

4. Grünordnung

4.7

(2) Bäume II. Ordnung (StU 12-14)
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus i. S. Hainbuche
Prunus avium Kirsche
Sorbus aucuparia Eberesche

Pflanzlisten mit Angabe der Gehölzarten und Qualitäten: Für Grünflächen sowie für Baumpflanzungen im privaten Bereich sind
ausschließlich einheimische, standortgerechte Arten und Obstbäume zulässig. Empfohlene Gehölzarten sind in den
nachstehenden Listen aufgeführt (mit Angabe der Mindestqualität).

(3) Empfohlene Sträucher (Heister H 125/150)
Amelanchier ovalis Felsenbirne Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuss Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn Prunus spinosa Schlehe
Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere Rosa canina Hundsrose
Rosa arvensis Feldrose Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder Taxus baccata Gemeine Eibe
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Sowie weitere standortgerechte Arten und Sorten von Wildobst, Wildsträuchern und Wildrosen.

Bei Neubau oder Nutzungsänderungen zugunsten neuer Wohnflächen, sind die unbebauten Flächen des Geltungsbereichs
(auch innerhalb der Baugrenzen), die nicht als Terrassen- oder Wegeflächen, sowie als Zufahrten oder Stellplätze erforderlich
sind, sind als Grünflächen anzulegen und zu unterhalten. Dazu sind pro 250 m² Grundstücksfläche
- mindestens 1 Laubbaum der Wuchsklasse II oder zwei Obstbäume (Qualität Hoch- oder Halbstamm) sowie
- mindestens 3 Sträucher (Qualität Heister) aus den Listen der Ziffer 4.5 zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

4.1 Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung

4.8

4.9

Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Garagenzufahrten, Park- und Stellplätze sind als befestigte
Vegetationsflächen (Schotterrasen, Rasenpflaster, Rasengittersteine etc.) oder mit versickerungsfähigen Pflasterdecken
auszuführen.
Zur Förderung des Artenreichtums sind vegetationsfreie oder -arme Kies- oder Splittbeete unzulässig.
Struktur- und florenreiche Steingartenanlagen (z.B. Alpinum) sind von der Festsetzung nicht betroffen.

3.1

Für die Bemessung der Anzahl der Stellplätze ist die gemeindliche Stellplatzsatzung in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.3.3

Heimischer Laubbaum zu pflanzen, Art und Mindest-Pflanzqualität gemäß Liste (1) unter Ziffer 4.5. Die Lage des
Baumstandortes darf unter Berücksichtigung der Nutzung um bis zu 5 m von der in der Planzeichnung abweichen.

4.3

(1) Bäume I. Ordnung (StU 12-14)
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Quercus robur Eiche
Tilia cordata Winter- Linde

Garagen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO, sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die
das Baugrundstück lediglich unterbaut werden und oberirdische Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen sowie in der
Umgrenzung gemäß Ziffer 3.1 zulässig.

3.2

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans
9. Sonstige Planzeichen
9.1

7. Immissionsschutz
Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des BundesImmissionsschutzgesetzes

7.1

7.2 Bei Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen dürfen in Richtung St 2064 nur untergeordnete Räumlichkeiten wie z.
B. Eingang, Treppenhaus, Küche, Speise, Esszimmer, Bad oder WC errichtet werden. Übergeordnete
Räumlichkeiten (Kinderzimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer) sind bevorzugt abgewandt von der St 2064 zu
orientieren, bzw. auf den senkrecht zur St 2064 verlaufenden Gebäudeseiten nur dann, sofern sie mind. ein zum
Lüften geeignetes, stehendes Fenster auf der von der St 2064 abgewandten Gebäudeseite haben oder einen
vorgelagerten, vom Raum abtrennbaren Wintergarten, Laubengang o. ä. (mit Lüftungsmöglichkeit auf der der St
2064 abgewandten Gebäudeseite) besitzen.

1.3.4

5. Fläche für die Landwirtschaft

5.1 Fläche für die Landwirtschaft: Für das Ortsbild und das Lokalklima bedeutsame innerörtliche Grün- und Freifläche.
Die Fläche ist dauerhaft von Bebauung freizuhalten und landwirtschaftlich zu nutzen.

4.4

zu erhaltender ortsbildprägender Baum

4.5

Ausfallende Gehölze sind spätestens in der folgenden Vegetationsperiode nachzupflanzen. Die Nachpflanzungen haben den
Güteanforderungen der entfallenen Bepflanzung zu entsprechen.

4.6

Flächen für Bahnanlagen

Stellplatzflächen mit vorhandenem Baumbestand
St

Spielplatz Friedhof

4.2 Private Grünfläche - Sonstige Grünfläche

Sichtdreiecke

Bei Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen im Abstand bis 50 m zum Bahngleis dürfen in dessen Richtung nur
untergeordnete Räumlichkeiten wie z. B. Eingang, Treppenhaus, Küche, Speise, Esszimmer, Bad oder WC
errichtet werden. Übergeordnete Räumlichkeiten (Kinderzimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer) sind
bevorzugt abgewandt von der Bahnlinie zu orientieren, bzw. auf den senkrecht zur Bahnlinie verlaufenden
Gebäudeseiten.

7.3

anbaufreie Zone von 20 m entlang der Staatsstraße St2064

1.4.1

2.2

2.3

Präambel
Aufgrund der
- §§ 2, 9, 10  und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl.

I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6) geändert worden ist,
- des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August

1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674)
geändert worden ist,

- der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588,
BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 10. Februar 2023 (GVBl. S. 22) geändert worden ist,

- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) iin der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.
3786), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist,

- der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist und

- des Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt
  durch Gesetz vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 723) geändert worden ist

erlässt die Gemeinde Seeshaupt folgenden
Bebauungsplan mit intergierter Grünordnungsplanung

als Satzung.

Der bisherige Bebauungsplan Westlich Pfarrer- Behr- Weg in der Fassung vom 04.05.1998 sowie seiner Änderungen wird durch
den festgesetzten Geltungsbereich vollständig ersetzt.

Pultdächer sind nur auf angebauten untergeordneten Nebengebäuden zulässig, wenn dies mit der Firstseite an ein
Hauptgebäude angebaut werden.

1.5.3 Innerhalb der festgesetzten Baugrenzen ist die Errichtung von Anbauten in Form von Widerkehren möglich. Sie müssen mit
einem Gebäudevorsprung von mind. 0,50 m ausgebildet werden. Die Summe der Widerkehre darf maximal 1/3 der
jeweiligen Gebäudelänge betragen. Die Firsthöhe muss mind. 0,50 m unter der Firsthöhe des Hauptgebäudes liegen.
Eingezogene, hinter der Fachfläche liegende Balkone (Dacheinschnitte) und negative Gauben sind unzulässig.

1.5.7

Bei Doppel-, Ein- und Mehrfamilienhäusern sind erdgeschossige Wintergärten in Holz- oder Metallkonstruktion bis zu einer
Tief von max. 2,50 m über die Baugrenzen hinaus auf eine max. Breite von 3,50 m je Wohneinheit zulässig. Bei
Reihenhäusern über max. die gesamte Gebäudebreite. Die gesetzlichen Abstandsflächen nach BayBO sind einzuhalten.

1.5.8

Eine Überschreitung der Baugrenzen im Sinne des §23 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit §23 Abs. 2 Satz 3 BaunNVO ist zulässig für
folgende untergeordnete Bauteile und Vorbauten sowie untergeordnete und unbedeutende Bauliche Anlagen, sofern diese
unselbständig sind, wo die Außenwände nicht mehr als 1,50m vortreten und die gesetztlichen Abstandsflächen nach der BayBO
eingehalten werden: Pfeiler, Gesimse, Dachvorsprünge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen, Erker, Balkone, Pergolen,
Sichtblenden, Veranden, Eingangsüberdachungen, Windfänge, Außenkamine.

6.2

Artenschutzrechtliche Belange 3: Zum Schutz der nachtaktiven Insekten sind zur Beleuchtung der öffentlichen und privaten
Grundstücksflächen ausschließlich "insektenfreundliche" Lampen mit einem Spektralbereich > 400nm (z.B. LEDs) zu
verwenden, die aufgrund ihrer Lichtfrequenz keine Lockwirkung auf Insekten haben. Um Streulicht nach oben und zur Seite zu
vermeiden, sind die Strahler in Richtung Boden auszurichten und mit Ringblenden zu versehen. Darüber hinaus ist auf eine
dichte und langlebige Ausführung des Gehäuses zu achten, so dass keine Insekten in das Innere der Lampe gelangen können.

6.1 Artenschutzrechtliche Belange 1: Abzubrechende Gebäude oder relevante Gebäudeteile sind vor dem Abriss und Großbäume
vor Fällung gründlich auf Fledermausvorkommen und gebäudebrütende Vogelarten zu untersuchen. Ein Abriss darf nur zu
Jahreszeiten stattfinden, zu denen Fledermäuse und brütende Vögel nicht anwesend sind. Bei einem Vorhandensein von
entsprechenden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ist rechtzeitig vor Umbau- und/oder Abrissarbeiten mit der Unteren
Naturschutzbehörde am Landratsamt Weilheim-Schongau Kontakt aufzunehmen ist, um das weitere Vorgehen zu besprechen
bzw. CEF-Maßnahmen festzulegen.

Artenschutzrechtliche Belange 2: Fällungen und Entnahme von Altbäumen sind zum Schutz der Vögel in der Zeit zwischen dem
01.03 und dem 30.09. nicht zulässig.

6.3

1.5.1

1.3.5

verbindliche Firstrichtung

Die Abstandsflächen sind gemäß der "Satzung über abweichende Maßnahmen der Abstandsflächentiefe" der
Gemeinde Seeshaupt in der Fassung vom 13.01.2021 einzuhalten.

1.3.6

1.2 Maß der baulichen Nutzung

o/g o- offene Bauweise
g- geschlossene Bauweise

In den Baufeldern wird die höchstzulässige Nutzung neuer Gebäude durch folgende Parameter bestimmt:
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse

II max. 2 Vollgeschosse zulässig, kein Kniestock über II (max. Doppelpfette 0,40 m)
II+D max. 2 Vollgeschosse zulässig, Kniestock über II max. 1,00 m
III max. 3 Vollgeschosse zulässig, kein Kniestock über III (max. Doppelpfette 0,40 m)

II
4 WE
0,30

z.B.

1. Der Gemeinderat Seeshaupt hat in der Sitzung vom 10.12.2024 die 27. Änderung des Bebauungsplans
"Westlich Pfarrer- Behr-Weg" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ..........ortsüblich bekannt
gemacht.

2. Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung vom ...............den Billigungs- und Auslegungsbeschluss.

3. Der Entwurf der 27. Änderung des Bebauungsplans "Westlich Pfarrer- Behr-Weg"  in der Fassung vom
........wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .......... bis ...... öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig wurde
die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

4. Die erneute Auslegung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am ............. beschlossen und fand von ...........
bis ........... statt.

5. Die Gemeinde Seeshaupt hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ........... die 27. Änderung des
Bebauungsplans "Westlich Pfarrer- Behr-Weg"  gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ........... als
Satzung beschlossen.

Seeshaupt, den

______________________
Friedrich Egold
1. Bürgermeister                                            Siegel

6. Der Satzungsbeschluss zur 27. Änderung des Bebauungsplans "Westlich Pfarrer- Behr-Weg" wurde am
…………. gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

7. Die 27. Änderung des Bebauungsplans "Westlich Pfarrer- Behr-Weg" ist damit in Kraft getreten.

Seeshaupt, den ..........

______________________
Friedrich Egold
1. Bürgermeister                                            Siegel

Verfahrensvermerke

1.2.1

Anzahl der zulässigen Wohneinheiten (WE) pro Wohngebäude oder Gebäudekomplex.
Bei Doppelhäusern beträgt die Anzahl der Wohneinheiten 2 pro Doppelhaushälfte.
Die Anzahl der höchstzulässigen Wohneinheiten beinhaltet auch Wohnungen, die durch einen
Dachgeschossausbau möglich werden, Ferienwohnungen sowie alle bereits bestehenden Wohnungen.

15. vorhandenes 20-kV Kabel

Das Aufstellen von oberirdischen Lagerbehältern für gasförmige und flüssige Stoffe ist unzulässig
Das Aufstellen von Wohnwagen und Booten sowie das Lagern von gewerblichen Gut im Freien ist unzulässig.

1.5.10

7.4

GO2

GO3

GO1

Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sind bis zu einem  Abstand von 30 m zum Fahrbahnrand der
Seeseitener Straße schutzbedürftige Räume (Kinder-, Schlaf-, Gäste-, Wohnzimmer, Büros, Wohnküchen u.ä.) so
anzuordnen, dass sie ein zum Lüften geeignetes, stehendes Fenster auf der von der Seeseitener Straße
abgewandten Seite  besitzen. Ist dies nicht möglich, so ist mindestens ein Lüftungsfenster mittels eines verglasten
oder eingezogenen Balkons, mittels eines vorgelagerten, vom Raum abtrennbaren Wintergartens oder mittels
Laubengang, Gebäudevorsprung o.ä. in Richtung Seeseitener Straße abzuschirmen.

7.5

1.4 Fläche für Gemeinbedarf

GO4
Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sind schutzbedürftige Räume (Kinder-, Schlaf-, Gäste-,
Wohnzimmer, Büros, Wohnküchen u.ä.) so anzuordnen, dass sie ein zum Lüften geeignetes, stehendes Fenster
auf der von der Staatsstraße 2064 (Weilheimer Straße) abgewandten Seite besitzen. Ist dies nicht möglich, so ist
mindestens ein  Lüftungsfenster mittels eines verglasten oder eingezogenen Balkons, mittels eines vorgelagerten,
vom Raum abtrennbaren Wintergartens oder mittels Laubengang, Gebäudevorsprung o.ä. in Richtung Staatsstraße
abzuschirmen. In die Schlafräume (Kinder-, Schlaf-, Gästezimmer) sind zudem fensterunabhängige Anlagen zur
Wohnraumlüftung einzubauen.

 WA

Mobilfunkmast
8. Flächen für Versorgungsanlagen
8.1

Bodendenkmäler: Sollten während der Bauphase bisher unbekannte Bodendenkmäler zutage treten, unterliegen diese der
Meldefplicht gemäß Art. 8 Abs. 1 bis 2 DSchG.
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Teil A des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis
gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

16. Ordnungswidrige Beseitigungen von Bepflanzungen (Nr. 4.3) sind nach Geldbußen sind nach §213 Abs. 3 BauGB mit
einer Geldbuße zu belegen
Pflanzenverwendung: Aus gestalterischen und ökologischen Gründen dürfen Lebensbäume (Thuja), Zypressen, Kirschlorbeer,
Bambus und Wacholder sowie gelb- und rotlaubige Gehölze nicht verwendet werden. Es wird empfohlen, einheimische und
standortgerechte Gehölze zu pflanzen, um die ortstypische Vegetation zu fördern und die Biodiversität zu stärken.

17. 0 5 10 15 20m

0 1 2cm

Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sind bis zu einem  Abstand von 30 m zum Fahrbahnrand der
Seeseitener Straße schutzbedürftige Räume (Kinder-, Schlaf-, Gäste-, Wohnzimmer, Büros, Wohnküchen u.ä.) so
anzuordnen, dass sie ein zum Lüften geeignetes, stehendes Fenster auf der von der Seeseitener Straße
abgewandten Seite  besitzen. Ist dies nicht möglich, so ist mindestens ein Lüftungsfenster mittels eines verglasten
oder eingezogenen Balkons, mittels eines vorgelagerten, vom Raum abtrennbaren Wintergartens oder mittels
Laubengang, Gebäudevorsprung o.ä. in Richtung Seeseitener Straße abzuschirmen.
In die Schlafräume (Kinder-, Schlaf-, Gästezimmer) sind zudem fensterunabhängige Anlagen zur Wohnraumlüftung
einzubauen.

7.6
GO5

Bei Neubaumaßnahmen dürfen in Richtung Bahngleis nur untergeordnete Räumlichkeiten wie z. B. Küche, Speise,
Esszimmer, Bad oder WC errichtet werden. Übergeordnete Räumlichkeiten (Kinderzimmer, Schlafzimmer und
Wohnzimmer) sind auf der zur Bahnlinie abgewandten Gebäudeseite zu orientieren.

7.7
GO6

Grundflächenzahl (GRZ)
Die zulässige GRZ bezieht sich auf das jeweilige Baugrundstück.
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